
Dazu 1. Durchführungsbestimmung zum StVG:

§ 57

Dem Antrag zur Gewährung von Aufschub des Vollzuges 
wegen schwerer Erkrankung ist eine ärztliche Bescheini
gung beizufügen. Im Falle des Antrages zur Gewährung 
von Aufschub des Vollzuges wegen Schwangerschaft ist 
eine ärztliche Bestätigung der Schwangerschaft und des 
voraussichtlichen Zeitpunktes der Entbindung vorzulegen.

§ 50

Schwangeren ist der Aufschub des Vollzuges zu gewäh
ren. Der Aufschub des Vollzuges ist bis zum Ende des 
Wochenurlaubs zu gewähren. Er kann verlängert werden, 
wenn das durch einen Arzt empfohlen wird.

§ 51

1 Der Aufschub des Vollzuges ist durch den Leiter der 
Strafvollzugseinrichtung oder des Jugendhauses zu ver
fügen und zu überwachen. Der zuständige Staatsanwalt 
ist zu unterrichten.

2 Mit der Gewährung des Aufschubes können dem Ver
urteilten Auflagen erteilt werden, um zu sichern, daß er 
sich dem Vollzug nicht entzieht. Erfüllt ein Verurteilter 
diese Auflagen nicht, ist der sofortige Vollzug anzuord
nen.
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